
Auf  Kirmes  14-Jährige
belästigt: Geldstrafe
von Andreas Milk
Am Nachmittag des 3. April war Sergej T. (59, Namen geändert)
auf der Bergkamener Kirmes unterwegs. Angetrunken – oder auch
betrunken, das lässt sich nicht genau sagen – spendierte er
zwei 14-jährigen Mädchen eine Karussellfahrt. Danach mag er
geglaubt haben, sie seien ihm etwas schuldig. Sein Verhalten
führte  zu  einer  Anklage  wegen  sexueller  Belästigung.  Der
Richter in Kamen verhängte eine Geldstrafe: 90 Tagessätze à 20
Euro soll der arbeitslose Schweißer zahlen.

Eines der Mädchen, Nadine, inzwischen 15 geworden, schilderte
im Gerichtssaal, was sich ihrer Erinnerung nach abgespielt
hatte. Sergej T. habe sie umarmt und auf die Wange geküsst,
sie  an  Po  und  Brüsten  berührt.  Direkt  an  den  Angeklagten
gewandt, erklärte das Mädchen: „Sie haben mich angefasst, als
wäre ich Ihre Freundin.“ Nadines Freundin Pia war mit dabei;
sie soll T. weitgehend in Ruhe gelassen haben. Auch sie sollte
als Zeugin aussagen. Inzwischen wohnt sie aber außerhalb des
Kreises  Unna;  die  Ladung  nach  Kamen  hatte  sie  wohl  nicht
erreicht.
Der  Staatsanwalt  hatte  an  der  Aussage  von  Nadine  keine
Zweifel.  Sie  habe  das  Geschehen  auf  der  Kirmes  „sehr
differenziert“ dargestellt – etwa, indem sie T.s aufgekratztes
Verhalten damals beschrieb und es in Bezug zu seinem eher
zurückhaltenden  Auftreten  vor  Gericht  setzte.  In  der
Verhandlung  erklärte  der  schmächtige  Mann,  er  sehe  Nadine
gerade zum ersten Mal. Im übrigen sei er selbst Vater und
Großvater und liebe Kinder.

Trotzdem: An der Täterschaft bestand kein Zweifel – zumal die
Kirmes-Security T. am 3. April bis nach Hause gefolgt war und
die  Polizei  ihn  schließlich  festnahm.  „Vielleicht  war  das
Umarmen und Küssen für Sie ja nichts Schlimmes“, mutmaßte der
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Richter – zumal eben Alkohol eine Rolle spielte. Und es sei
auch nicht gesagt, dass er, T., ein „gefährlicher Mann“ sei.
Dennoch: Er habe die Intimsphäre der Schülerin verletzt. Das
sei zu bestrafen.

Sergej T. hat noch keine Vorstrafen. Falls er das Urteil des
Kamener  Amtsrichters  nicht  akzeptiert,  würde  der  Fall  am
Landgericht Dortmund noch einmal verhandelt.

 


